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Die V ertragsstrafe (Konventionalstrafe).
r einiger Zeit wurde im Berliner Tageblatt ein Urteil des
Kammergerichts auszugsweise wiedergegeben, welches

Q sich mit dcr Vertragsstrafe bei Lieferl.lngsverzug im
ßaugewerbe beschäftigte. Dieses Urteil hat in weiteren Krei
sen der BaubetciIigtcu Aufsehen erregt. Es enthielt zwei
Grundsätze über die förmlichen Erfordernisse bei Geltend..
machung von Vertragsstrafen im Falle des Verzuges des Unter
nehmcrs.

1. Das \viedcrgegebene Urteil legte zunächst fest, daß
zur Erhaltung des Rechtes auf die Vertragsstrafe ein Vor
behalt bei dcr Annahme des Werkes erfolgen müsse.
DIeser Grundsatz ist seit Jahren von sämtlichen Gerichten an
genommcn wordcn, insbesondere hat das Reichsgericht in un
zähligen Entscheidungen ausgesprochen, daß eine Vertrags
strafe nur geltend gemacht werden kann, wenn sie bei der
Annahme des Werkes vorbehalten wird. Es genügt
ni c h t j daß derjenige, der einem Unternehmer eine Arbeit
übertragen hat, schon beim Eintritt der Verzögerung erklärt,
cr werde spät er die Vertragsstrafe abziehen; er muß viel
mehr bei der Annahme, d. h. bei der Hinnahme der Lefstung
ausdrÜcklich dcn Vorbehalt erklären. Die Gerichte gehen da.
von aus, daß die GeJtendmachung einer Vertragsstrafe ein so
scharfes Mittel in der H.md des Bestell
rs ist, daß die An
rechte des Unternehmers so stark wie möglich gewahrt werden
müssen.

Nimmt der Beste!!er, obwohl er vorher wiederholt erklärt
hat, er werde die Vertragsstrafe geltend machen, hinterher das
Werk ab, so soll dies als ein Vergeben und Vergessen aller
Verzögerung gelten. Es soll in der vorbehaltlosen Annahme
die stiJJschweigende Erklärung gefunden werden, daß der Be
steHer nunmehr doch noch zufriedengestellt sei. Es soll vor
allen Dingen damit verhindert werden, daß der Unternehmer
durch die vorbehaltlose Abnahme in dem Glauben versetzt
wird, seine Lieferung sei genehmigt, und hinterher, wenn es
sich um die Bezahlung handelt, durch einen nicht angekündig
ten Abzug überrascht und geschädigt wird.

Von den einzelnen Grundsätzen, die das Reichsgericht bei
Besprechung derartiger fäHe aufgeste!1t hat, seien hier einige
wiedergegeben. So ist z. B. in einem Urteil gesagt worden:
.. Die Annahme ist gleichbedeutend mit der Hinnahme der
Leistung als der dem Vertrage entsprechenden ErfnJ!ung. Einer
ausdrück1ichen Annahmeerklärung bedarf es nicht. Die An
nah me kann vieJmehr auch aus dem Verhalten des Gläubigers
gefolgert werden. Ist ein Bauwerk übergeben, so steht der
Umstand, daß noch einzelne Arbeiten ausstanden, der fest
stellung, es habe damit die Abnahme stattgefunden, grund
sätzlich nicht entgegen. Ist also in solchem falle bei der
Übergabe des Balles der Vorbehalt gemacht \-vorden. so ist
eine Wiederholung desselben nach völliger fertigstellung des
Baues nicht erforderlich.«

In einem andern Falle hat das Reichsgericht erkl
1.rt, daß
der Vorbehalt nicht durch den Gläubiger selbst erklärt zu
\verden braucht. Es genügt vielmehr bei Abnahme eines
Baues, wenn der Architekt des ßauherrn, selbst wenn er hierzu
keinen besonderen Auftrag hat, dem Bauherrn das Rec ht auf
die Vertragsstrafe vorbehält. Nicht erforderlich ist, daß al1S
drückUch erkWrt wird, die Strafe werde a b ge zog e n werden.
Es genÜgt vielmehr, daß nur die Bef u g n i s h ie r zu gewahrt
werde.

ferner hat das Reichsgericht in einem falle erklärt:
"Went! der Bauherr während des Baues sich so verhält daß
der Baumeister daraus den Schluß ziehen muß, da!S er
terer
auf EinhaItung des ursprünglichen Zeitpunktes wie überhaupt
auf raschere fertigstellung keinen Wert Jegt, so würde das
Verlangen einer Vertragsstrafe gegen Treu und Glauben ver
stoßen. "

SchJießlich sei noeh eine Entscheidung erwähnt, die sich
auf den überaus häufigen und wichtigen fall der sogenannten
Teilleistungen bezieht. \\fenn nämlich nach dem Ver
trage dem Schuld'ner, d. h. dem Lieferer gestattet wird, in
Tel11eistungen zu erfüJlen, und zwar derart, daß bis zu einem
bestimmten Zeitpunkte der Gläubiger ßanz: befriedigt sein muß
(sind also z. B. Ziegelsteine zn genau bestimmten Zeitpunkten
nacheinander zu liefern), dann muß der Vorbebalt für die Ver
tragsstrafe bei der Annahme der Res t leistung, d. h. der letz
ten Ueferung, erklärt werden. Ein zu einem frÜheren Zeit
punkt erklärter Vorbehalt genügt nie h 1.

Aus allen diesen Entscheidungen, welche Jeicht um das
Doppelte vermehrt werden könnten, geht also hervor, daß der
in jenem Urteil des Kammergerichts zunächst ausgesprochene
Grundsatz: "Der Vorbehalt muß bei der engÜltigen Annahme
des Bauwerkes erklärt werden H schon längst gilt.

2. Die l\ammergerichts-cntscheidung hat ab
r auch die
weiterc frage berührt, ob bei einer Frishrerlängerung wegen
eincr NachbesteIllmg ohne weiteres der Anspruch auf Vertrags
strafe weiterläuft. Angeblich waren in dem dort entschiedenen
faJIe bei einem Gegenstande von 19000 ,\1. für 500 M. Nach
bestellungen erfolgt, und es war deshalb die ursprüngliche
Frist um fünf Arbeitstage verlängert worden. Es soU nun das
Kammergericht angenommen haben, daß hierin 
ine Abände
rung des früheren Vertrages und die Vereinbarung eines
n euen Vertrages gelegen habe. Es sei keines\vegs selbst
verständlich, daß die Abrede über die Vertragsstrafe aus dem
a1ten Vertrage nunmehr auch für den neHen Vertrag wejter
gelte. Vielmehr müsse bei jeder Erweiterung der ursprüng
lichen Bestellung jedesma! eine besondere Abrede über die
Vertragsstrafe getroffen werden.

Es ist immer mißlich, an einem Urteil Musterung zu uben,
dessen ganzer Sachverhalt nieht bekannt iST, Imd dessen
Gründe nur auswgsweise wiedergegeben w
rden. Unleugbar
k an n im einzelnen Fal!e ein Verzicht des Gläubigers auf die
Vertragsstrafe gefunden werden, wenn ein neues Abkommen
getroffen wird_ Es ist in der Tat ric-htig, daß nie h t 0 h n e
\V e i te res sämtliche sogenannten Nebenbestfmmungen eines
Vertrages auch für einen lIe He n Vertrag ge1ten. Bevor aber
diese folgerung gezogen wird, mllß im einzelnen fall genaL1
geprüft werden, ob denn in der Tat der Abschluß eines
öl e li en Vertrages vorliegt oder nicht. Hande1t es sich um
einen umfangreichen Bauvertrag mit genau ins einzelne gehen
den Bestimmungen, so kann unmöglich eHe Erweiterung eines
f'uftrages um einige Mark als AbschJuß eines Hellen Vertrages
unter Aufhebung des alten Vertrage
 3ufgefaßt w.:;rden. Ins
besondere kann dies ni eh t angenommen \\-erden, wenn es
sich beispielsweise um die Herstel1ung eines H
mses lw_ndelr,
und wenn hierbei kleine VcrÜndemngen in der .-\usführung ge
wÜnscht werden, welche an sich auf die ferrigstefJung des
Hauses keinen Einflul
 haben.
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Es ist nicht anzunehmen, daß das Reichsgericht eine Ent

scheidung billigen wird, welche in dieser Weise das Aufheben
bestehender Verträge anordnet. Wohl aber ist eine solche
Elltschejdun  denkbar, wenn es sich lediglich um einen ein
fachen Vertrag handelt, in welchem nur bestimmte Arbeiten
mit eincm gewissen Fertigstel!ungs Zeitpunkt vergeben werden,
beispielsweise wenn ein Vertrag mit einem Weiterunternehmer
vorliegt. Denn es ist in der Tat im einzelnen Falle denkbar,
daß in der Nachbestel!ung und fristver!ängerung der Ab
schluß eines neuen Vertrages gefunden wird.

Es ist übcraus schwer, ohne den einzelnen fall zu kennen,
a 11 g e m ein gültige Rege!n anzugeben, da es sich bei diesen
fragen in der Tat mcistens um die Auslegung des Willens der
Beteiligten handelt.

Vor Schaden kann sich, wie immer wieder betont werden
tllUß, nur derjenige bewahren, der beim Abschluß von Ver

=.=.=.=.
Anlage von Scheunen.

(Nn.ehdruck ¥(\l'botC:D.)

B 'Cheunen dienen den Zwecken des landwirtschaftliche'" \ Betriebes und zwar zur einführung und Lagerung der
) , Feldfrüchte, des Getreides und des Heues; in ihnen
vollzieht sich aber auch das Ausdreschen der Garben sei es
mit Handbetrieb oder mit der Dreschmaschine.

Im a!lgemeinen unterscheidet man in einer Scheune zwei
ihrer Aufgabe nach verschiedene Bautcile, die Tenne, in weiche
der beLadene Wagen einfährt und in welcher gedroschen wird
und die zu bei den Seiten der Tenne liegenden Bansen, die
eigentlichen Aufbewahrungsabteiie für die Früchte. Je nach
der Lage der Tenne spricht man von einer Quertenne, wenn
diese senkrecht zur Langseite, und von einer Langtenne, wenn
dieselbe gleichlaufend zur Langseite angelegt ist. Ob sich nun
eine Quer  oder Langtenne empfiehlt, muß den jeweiligen ört
lichen Verhältnissen, der Größe des Gehöftes und den beson
deren Gepflogenheiten, namentlich ob die Tenne auch zur Ein
steilung von Wagen benützt werden soll, anheim gegeben
bleiben. Wichtig dagegen ist die Bestimmung des fassungs
raumes einer Scheune, welcher sich wiederum nach dem Um
fange des Grundbesitzes und der Art der Bewirtschaftung der
felder richtet. Im aUgemeinen wird die Tenne bei kleineren
Anlagen rd. 4 m (wohl nicht unter 3,50 m), bei größeren Ver
hä!tnissen 5--6 m breit und im Lichten, d. h. bis Balkenunter
kante 3,70 moder 4 m hoch gemaeht.

Die zu heiden Seiten der Tenne Hegenden Bansen erhalten
eine Tiefe von 5-9 m, dagegen ein zwischen zwei Tennen
liegender Bansen bis zu 15 m. Zur Berechnung des be

trägen, bei dem Schriftwechsel, bei der Annahme von liefe
rungen durch Erklärung eines Vorbehaltes seine Vortcile wahrt
und _vor allem seinen Standpunkt dem andcrn
ßeteillgten gen aU zu erkenneIl gibt. Der Versuch,
seine wahrc Absicht zu verschweigen, um hillterher den Geg
ner zu überraschen, wird mit Recht immer mißlingen. AHzu
häufig wird ja auch die Absicht des betreffenden Bauherrn
bei der Abnahmc oder bei der Fristverlängerung gar nicht
auf Einbehaltung einer vertragsstrafe gerichtet sein, vielmehr
wird häufig dieses im Vertrage festgesetzte Recht crst hintcr
her herausgesucht, wenn es sich um die Bezahlung handelt.
Mit Recht treten die Gerichte solchen Versuchen cntgcgen,
dje lediglich zum Schaden der Bauunternehmer führen, ohne
daß ein Schaden des Bestellers eingetreten ist.

Rechtsanwalt Dr. Ha n s Si mon in Berlin.

I
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Abb. 1. Grundriß einer gemauerten Scheune mit Quertenne.
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nötigten Rauminhaltes aus dem Ertrage der Wiesen und
felder dienen folgende Grundlagen, die sich durchwegs auf
mittleren Ernteertrag beziehen. Ein Hektar Wiese liefert im
Jahre insgesamt 7500 kg Heu und benötigt, da 100 l(g Heu
= 1 cbm Scheunenraum erfordern, einen solchen von 75 cbm
1 Hektar Getreide gibt einen durchschnittlichen Ertrag von
540-720 Garben, welche rd. 66-90 cbm Scheunenraum
umfassen. FÜr Tabakscheunen gelten folgende Angaben;
1 Ztr. Tabak auf Schnüren gezogen und zum T roe!{enen
aufgehängt erfordert rd. 1,5 cbm Raum bei einer zweck
dienlichsten Höhe der Scheune von ungefähr 6 m. Räume
zum Trocknen von Hopfen verlangen fÜr gewöhnlich11m

V'"' Breite bei einer Geschoßhöhe von je 3,50 111 in welche der
Höhe nach 10 Hürden (mit Schilfrohrboden) eingebracht

werden können_ Durchschnittlicher Ertrag für
1 Hektar = 600 kg, wozu 300 Hürden von
1,7: 1,9 m Größe erforderlich sind. Da es
ferner gar häufig vorkommt, daß Scheunen
über die StaUungen gebaut werden, werden, so
erscheinen namentlich im Hinblick auf die Wahl
und Berechnung von Decken und Unterzügen
die genannten Gewichtsangaben von Wert.

Der Bauweise nach unterscheidet man ge
mauerte und aus Holz gezimmerte Scheunen, je
nachdem ihre Umfassungswände ganz in Back
steinen oder Bruchsteinen, als Fachwerk oder
ganz aus Holz hergestellt sind. In beifolgen den
Abbildungen 1-4 ist eine solche gemauerte

, '. :: :!
Abb, 3. Schnitt 'durch die Tenne.'
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Abb. 4.: Ansicht und Längenschnitt. (Links für die gemauerte, rechts für die fachwerksrScheune.)
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Abb. 5. Grundriß einer fachwerks-Scheune mit Quertenr.e.

Scheune dargestelJt, deren Umfassungs\\'ände ganz aus Back
steinen in einer Stärke von 38 cm angenommen sind. Die
Pfeiler vor denen die Holzsäulen stehen, sind 51 cm stark
gemacht. Die Grundmauern, welche am billigsten aus Bruch
steinen hergestellt \'r-erden, sind nur so tief als unbedingt
nötig, d. h. bis zur frosttiefe geführt und 45 cm über dem
Gelände abgesetzt. Besonders zu beachten wären die so
aenannten Luftschlitze in den Umfassungsmauern, welche
einer Höhe von 2,50 m über dem Boden beginnen und
gegen 1,20 m hoch sind. Sie dienen zur gesteigerten Zu
führung von Luft in die Scheune, wodurch das Austrocknen
der betreffenden Erntevorräte erzielt wird. Jedoch müssen diese
Luftschlitze ähnlich wie in der Abbildung des Grundrisses ge
zeigt, gebrochen angelegt werden, d. h. man darf durch sie
nicht unmittelbar in das Innere der Schetme greifen können.

Über dem inneren Ho!zbau und der damit zusammenhän
genden HersteJlungsweise des Daches lassen sich nur wenige
veraIJgemeinerte Regeln ableiten, vor allem achte man darauf,
daß das Dach keine steile Neigungen erhält.

Die Eindeckung geschieht am besten als Ziegeldach mit
Biberschw.lnzen oder falzziegeln, oder mit Pappe.

Zu bei den Sciten der Ten!1e wird eine sogenannte Tennen
\..\Iand errichtet, welche rd. 1,50 m hoch als feste Bretterwand
durchgeführt wird aber je zwei Öffnungen zum Eintritt in die
Bansen erhält. Die Stützen dieser eigentlichen Tennenwand
sind hochgeführt, in Rahmhölzer eingezapft, worauf dann  uer
über die Tenne eine BaJkenIage als Tennenboden ausgebildet

/{'  ;::>
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Abb. 6. Schnitt durch den Bansen.

wird (siehe Abb. 3). Die Einfahrts tore zur Tenne erfordern
eine Breite von rd. 3,80 mund eIne Höhe von rd. 3,60 m
und soll sich an ihnen als sehr zweckmäßig eine Eingangstür
von gewöhnlichen Abmessungen befinden, \yelche ein Bdreten
der Scheune gestattet, ohne jedesmal die schwereren Torflügel
in Bewegung setzen zu müssen. Der Fußboden der Tenne,
welche 20-30 cm über dem Ge!.1nde zu Hegen kommt, muß
hart gepflastert oder aus festgestampftem Lehm hergesteJJt
werden, während für den Boden der Bansen eine gewöhnliche
Abgicichung der Erde genügt.

Über die Kosten für d rartige Anlagen kann angeführt
werdcl1, daß für 1 cbm umbauten Ratlmes für eine gemauerIe
ScJlcunc etwa 8 Mark zu rechnen sind.

Das zweite Beispiel (Abb.4-6) ist eine Scheune in HQiz
und bildet ein Gegenbeispiel zu der dargestellten  emanerten
Scheune.

Die SchweIlI;;: des Holzriegelwerkes einer gezimmerten
Scheune muß mindestens 40-50 cm Über dem Gel:lnde auf
einem gemauerten oder betonierten Sockt:C der bis zur rrostticf<:,
also j m unter das Gelände reicht, liegen. Das HicgchverK
selbst \\'ird ausgemauert oder erhält eine Verschahmg, die aus
21j., cm starken und , 2-15 cm breiten Fichrcnbrettern, mft
Deckleisten versehen und mit Karbolineum angesrriehen, her
gestellt wird. FÜr das Dach empfiehlt sich tindeckung mit
Dachpappe auf lio!zschnlung oder eine Ziegeleindeckung.

-:Hg.,, o; (I
Die "Ostdeutsche Bau..Zeitung 1o ist bestrebt,   o.

nehmtich solche Bauten zu veröffentlichen, die im osten
Deutschlands zur Ausführung gelangt sind und wäre
hierzu ein

= größer"" Angebot
von Zeichnungen und Photographien solcher Ba!:lten
erwürlscht. Vergütung nach Vereinbarung. Sämtliche
Unterlagen werden nach Herstellung der Drucliplatlen
urlversehrt zurückgegeben..
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Verschiedenes.
Feuersichere Türen. (Berichtigung.) Die Unterschriften

unter den beiden Abbildungen in Nr. 24, Seite 138 sind ver
wechselt worden und müssen lauten:

1. feue,sichere Tür (System Schwarze) vom Thalia-Theater
in Elberfeld.

2. feuersichere Tür (System Schwarze) vom Zeisighaus in
Leipzig.

Vel'bands-, V Bl'einS- nsw. Angelegenheiten.
Arbeitskammern. Im Kartell der Arbeitgeber

verbände in den Baugewerben Groß-Berlins (Vor
sitzender Baumeister Otto Heuer) wurde in der letzten Aus
schußsitzung Ste!lung genommen zu dem Gesetzentwurf über
die Errichtung von Arbeitskamme-rn. Der Berichterstatter Herr
Dr. MieIenz wks nach, wie wenig die Arbeitskammern geeignet
wären, den gewerblichen Frieden zu fördern, daß sie im Gegen
teil den Unfrieden vermehren würden. Die Arbeitskammern,
für deren Errichtung auf keiner Seite ein Bedurfnis vorliege,
würden an Kosten schätzungsweise etwa zehn Millionen Mark
verursachen, die seltsamerweise lediglich von den Arbeitgebern
aufgebracht werden soHten. Eine solche Regelung würde von
den Arbeitnehmern gar nicht gewünscht, Industrie und Handel
bedankten sich dafÜr, wiederunl Millionen für eine Einrichtung
zu zahlen, die nach ihrer Zusammensetzung; und fachlichen
Gliederung ihren Zweck doch niemals erreichen würde. Der
Vorstand wurde beauftragt, sich an den Bundesrat mit der
ßitte zu wenden, dem Entwurf die Zustimmung zu versagen,
dagegen soll befürwortet werden, die bei den Gewerbegerichten
bestehenden Ausschüsse Hir Anträge und Gutachten durch
Erweiterung der Kompetenzen auszubauen, da diese bereits
heute einen Teil der Tätigkeit ausführtC'n, weIche den Arbeits
kammern zugedacht sei.

Wettbewerbs-Ergebnisse.
Steglitz. In dem Wettbewerbe, betr. Erlangung von

fassaden-EntwÜrfen für den Neubau eines Real-Gymnasiums
daselbst (vergl. "Ostd. Bau-Ztg." 1908, S. 60) hat das Preis.
gericht einstimmig beschlossen, von der Erteilung eines ersten
Preises abzusehen und dafür zwei zweite Preise von je 600 M.
zu verteiJen. Die Preise sind wie folgt zuerkannt: je ein
zweiter Preis von 600 M. dem Entwllff "Frühlingsbote" , Arch.
Oito Hanke-Schöneberg, und dem Entwurf "Fafner", Arch.
Hermann FJeck-Wilmersdorf; der dritte Preis von 300 M. dem
Entwurf "ernst Moritz Arndt", Areh. F. Berger#Friedenau. Ferner
wurde beschlossen, den Entwurf "Reminiscere" zum Ankauf zu
empfehlen.

Rechtswesen. ( acbdl'uck verboten)
R L. Verjährungsfrist. Ein Maurermeister, der gegen

einen Bauunternehmer auf S hadenersatz wegen versprochener
aber später nicht zur Ausführung gelangter Lieferungen ge
klagt hatte, ist mit seinen Ansprüchen von dem Hanseatischen
Oberlandesgericht in Hamburg aus folgenden Gründen ab
gewiesen worden: Der Anspruch ist verjährt, weil die Einrei
chung der Klage erst sieben Jahre nach dem Zeitpunkte er
folgte, an dem sdtens des Beklagten die Ausführung von
Maurerarbeiten dem Kläger versprochen wurde. Kläger ver
trat den Standpunkt, daß eine Verjährung in diesem falle erst
nach dreißig Jahren eintreten könne, und daß er ein Recht
auf Erfüllung des mit ihm geschlossenen mÜndlichen Ver
trages geltend machen könne, nachdem die fraglichen Arbeiten
jetzt einem anderen Maurermeister übertracren worden seien

Die erste Gerichtsinstanz, vor welche; der Beklagte au h
noch eingewendet hatte, daß er dem Kläger die fragJichen
Arbeiten D?erhaupt noch nicht definitiv übergeben hätte, hatte
mehrfach uber den Anspruch verhandelt und schließlich dem
Bek!agten einen sogenannten Reinigungseid auferlegt; er sollte
besl;,';hwören, daß er die Ausführung von Maurerarbeiten dem
Kläger keineswegs fest zugesagt habe.

Der Kläger war mit der Entscheidung, die nach Leistung
d.ieses Eid.es natürlich zu seinen Ungunsten erfolgen mußte,
mcht zufneden, aber das Oberlandesgericht - und das ist
für alle Baukreise von einschneidender Wichtigkeit _ erkannte
die ganze Klage aus dem oben erwähnten Gnmde nicht an
und betonte ausdrücklich, daß die Vorinstanz sich mit der
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Sache überhaupt nicht beschäftigen durfte, weil der Anspruch
längst verjährt sei. Nach   196, Abs. 1 und   196. Abs. 2
des B. G. B. könne eine Verjährungsfrist von nur
zwei Jahren, höchstens aber eine solche von
vi er Ja h ren in Anwendung kommen, da der Kläger Maurer
meister, also Handwerker sei. Hätte er die Arbeiten aus
geführt, so hätte z. B. ein Anspruch auf Zahlung für dieselben
jetzt auch abgewiesen werden müs enJ "veil er verjährt wäre.
Nun verlangt Kläger allerdings nicht seinen Arbeitslohn, son
dern Schadenersatz für entgangenen Gewinn wegen Nicht
erfüllung eines VertraRes. Ein solcher Anspruch könne juri#
stisch aber nicht anders beurteilt werden, denn der Entschädi
gungsanspruch sei eben nur an die Stelle des Lohnanspruches
getreten. Es wäre nach Ansicht des Gerichts ein unhaltbarer
Zustand, wenn der Anspruch auf Erfüllung eines Vertrages in
zwei oder vier Jahren, der Anspruch auf Schadenersatz aber
erst in dreißig Jahren verjähren soUte.

Tarif- lind Strelklleweflllnflen.
Berlin. Die EinigungsverhandJungen für das deutsche

Baugewerbe sind am 27. März im Berliner Gewerbegericht er
folgreich beendet worden. Man einigte sich auf ein Vertrags
formular für ganz Deutschland, das einige Änderungen gcgen
über dem ursprünRlich vom Arbeitgeberbund für das Bau
gewerbe aufgestellten Vertragsmuster aufweist. Dem Wunsch
der Arbeitervertreter entsprechend, haben die Arbeitgeber auf
die Bestimmung verzichtet, daß die tariflichen Löhne nur
"tüchtigen" Arbeitern gewährleistet werden sollen. Die Be
stimmungen übcr das Agitationsverbot auf der Arbeitsstätte
wurden durch Kompromiß wie folgt gcstaitet: "Jegliche Agita#
tion während der Arbeitszeit ist verboten. Eine BeJästigung
nicht  und andersorganisierter Arbeiter darf vor und nach der
Arbeitszeit und während der Pausen auf der Baustelle nicht
stattfinden." Über die Lohnfrage wurde nicht verhandelt. Die
Festsetzung der Löhne bleibt der Verhandlung Über die einzel
neo Verträge überlassen, wobei es immer noch zu Differenzen
kommen kann. Eine Arbeitszeitverkürzung unter zehn Stunden
sol1 in den neuen Verträgen nicht vorgenommen werden, doch
soll die Arbeitszeit dort, wo sie jetzt schon kürzer ist, nicht
verlängert werden. Ein einheitlicher Ablauf termin ist im Ver
tragsmusrer selbst nicht vorgesehen; protokoJlarisch wurde aber
festgelegt, daß es das Ziel beider Parteien sein muß, die neu
abzuschließenden Verträge einheitlich am 31. März 1910 ab
laufen zu lassen. Die Aussichten auf eine friedliche Erledigung
der ßewegung im Baugewerbe sind anscheinend durch diese
Vereinbarungen sehr gestiegen, wenn das letzte \\ ort auch die
Mitglieder der Organisationen zu sprechen haben.

I!ücllel'scllall,
uNeueste Erfindungen und Erfahrungen H auf den Ge

bieten der praktischen Technik, der Elektrotechnik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Hauswirt
schaft, XXXV. Jahrgang 1908. A. Hartlebens Verlag,
Wien. jährlich 13 Hefte = 7,50 M.

Inha!t: Das Selen und seine Bedeutung für die Technik.
Verbrennungsvorgang im Benzinmotor. - Darstellung von

Schwefelbrbstoffen aus Kakaoschalen und Zichorie. - Dar
steilung von löslicher Stärke. - Herstellung von poJiturfähigen
Harzen. - Erfahrungen Über WärmesehutzmitteL - Das Ge.
frieten und Beschlagen der Schaufenster.   Ein Gold- und
Silberprobierapparat. - Kitten von Rienll n. -- Leder gegen
Feuchtigkeit unempfindlich zu machen. - Maschinenöle und
Schmiermitte! u. fI. ßl.
Bertincr Architekturwett. Zeitschrift für Baukunst, Malere

Plastik und Kunstgewerbe der Gegenwart. Jährlich
12 Hefte = 20 M. Verl{jg von Ernst \Vasmuth in
Berlin. 1908. X. Jahrgang. 12. Heft.

Inhalt: Bauten von Albert Geßner, von Kayser und von
Großhein u. a.

Hinweise. Der, eutigen Auflage liegt ein flugblatt über Zenti"al
heizungen, Entwasserungsanlage. Kfcider . Speisew.ärme
Schränl(  usw. der firma Carl Voigt, Zawodzie-K,attowitz, bei,
worauf wir unsere Bezieher besonders aufmerksam machen.

Desgleichen ist eine Bcil-'lge der Firma Gebrüder Btum.
Zigarrenfabrik in  och  hJd. beigefügt, deren Beachtung unseren
Lesern empfohlen wird.
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11 ----= 11 Evangelische Kirche. Architeltten Strassburg & Schlicht - B. D. A. in Breslau.   =======




